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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Garghentini Python Giovanna / Ganioz Xavier 2017-CE-239 
Banalisierung der institutionellen Gewalt 

I. Anfrage 

Kürzlich haben Zivilpersonen von beunruhigenden Situationen berichtet, die aufzeigen, zu welcher 

Grausamkeit unsere Behörden fähig sind. 

So suchte beispielsweise eine Asylsuchende, die als Kurdin vor dem Krieg im Irak geflohen war 

und in Deutschland von ihrem Lebenspartner und seiner Familie misshandelt worden war, Zuflucht 

in der Schweiz, um sich von ihren Verletzungen zu erholen und ihrem Sohn ein besseres Leben zu 

ermöglichen. Als sie vor Kurzem aus einem psychiatrischen Spital entlassen wurde, versuchte sie, 

zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, und baute sich nach und nach ein Netzwerk auf. 

Sie ist keine gefährliche Kriminelle. Trotzdem stürmen am Montag, 11. September, um 4 Uhr 

morgens 8 Polizisten in ihr Schlafzimmer, legen ihr Handschelle an, hindern sie daran, sich um 

ihren Sohn zu kümmern, der vor lauter Angst schreit und weint, lassen sie ihre Medikamente nicht 

nehmen und bringen sie mit ihrem Sohn nach Deutschland. 

In Deutschland wird sie den Behörden übergeben, erhält die Adresse des Asylzentrums, zu dem sie 

sich begeben soll (100 km vom Flughafen entfernt), und wird dann sich selbst überlassen. Das 

Zentrum befindet sich 15 Minuten von dem Ort entfernt, an dem sie Opfer häuslicher Gewalt 

wurde. Einige Tage später teilt ihr eine Mitarbeiterin des Asylzentrums mit, dass sie in das Zentrum 

verlegt werden solle, wo ihr Lebenspartner wohnt, an denselben Ort also, von wo sie in die Schweiz 

geflohen war, um Asyl zu beantragen. Verzweifelt und in Tränen aufgelöst erklärt sie, dass es für 

sie zu gefährlich sei, in dieses Zentrum zurückzukehren, dass sie und ihr Sohn dort in ernsthafter 

Gefahr wären, wieder der Gewalt des Lebenspartners/Vaters ausgesetzt zu sein. Die Angestellte 

stellt sie danach vor die «Wahl»: Entweder sie befolgt die Anordnung oder sie und ihr Sohn stehen 

auf der Strasse. Zu ihrer und ihres zweijährigen Sohnes Sicherheit wählt sie die Strasse. 

Die Schweizer Behörden haben diese Frau und ihren Sohn aufgrund der Dublin-Abkommen 

gewaltsam ausgeschafft, ohne ihre schweren physischen und psychischen Probleme (auch Selbst-

mordgedanken) und ihr Trauma als Opfer häuslicher Gewalt zu berücksichtigen. 

Daher stellen wir dem Staatsrat folgende Fragen: 

1. Weshalb werden die Dublin-Abkommen strikt eingehalten, obwohl die Behörden bei 

verletzlichen Personen über einen Handlungsspielraum verfügen und die Anwendung der 

humanitären Klausel beantragen könnten? 

2. Weshalb berücksichtigen die eidgenössischen und kantonalen Behörden nicht die Verletzlich-

keit von Asylsuchenden, bevor sie eine Wegweisung verfügen? 
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3. Welche wirtschaftlichen Sanktionen riskiert der Kanton genau, wenn er eine vom Bund verfügte 

Wegweisung nicht vollzieht? Werden die Sanktionen systematisch verhängt und sind sie 

wichtiger als der Schutz der Menschenwürde? 

4. Weshalb setzt sich der Kanton im Fall von verletzlichen Personen beim Bund nicht für Aufent-

haltsbewilligungen aus humanitären Gründen ein? Dieser kann nämlich einseitig und nach 

Belieben die Ermessensklausel der Dublin-Abkommen aktivieren. 

5. Weshalb wurden bei der Wegweisung der oben genannten Asylsuchenden solche Zwangsmass-

nahmen angewendet? 

6. Weshalb haben die Schweizer Behörden mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet, 

indem sie die Asylsuchende in dieselbe Region ausschafften, aus der sie geflohen war, obwohl 

ihnen der besondere Schweregrad des oben beschriebenen Falles bekannt war (Gewalt in 

Partnerschaft und Familie, psychische Verletzlichkeit aufgrund der erlittenen Traumata und 

Selbstmordgedanken)? 

11. Oktober 2017 

II. Antwort des Staatsrats 

Einleitend verwehrt sich der Staatsrat ausdrücklich gegen die Darstellung der Verfasser der 

vorliegenden Anfrage, wonach die kantonalen Behörden bei der Erfüllung ihres Auftrags zum 

Vollzug von Entscheiden der eidgenössischen Asylbehörde Grausamkeit walten liessen. Diese 

Behauptung stützt sich auf eine lücken- und fehlerhafte Kenntnis der erwähnten Einzelfälle, 

namentlich eines genauer ausgeführten Falles, und zeugt von mangelndem Respekt gegenüber den 

Angestellten des öffentlichen Dienstes, die Tag für Tag sorgfältig und mit grosser professioneller 

Kompetenz die undankbare Aufgabe erfüllen, Wegweisungen von ausländischen Staatsangehörigen 

aus der Schweiz zu vollziehen, und dabei die demokratisch legitimierte Gesetzgebung unseres 

Landes anwenden. 

Der Staatsrat erinnert daran, dass die Schweiz seit dem Inkrafttreten ihres Beitrittsabkommens am 

12. Dezember 2008 dem Dublin-Raum angehört. Das Schweizer Stimmvolk hatte diesem Beitritt 

am 5. Juni 2005 zugestimmt. Gemäss dem Dublin-Abkommen erhalten nach Europa eingereiste 

Asylsuchende die Garantie, dass ihr Asylgesuch tatsächlich geprüft wird, wobei gleichzeitig die 

Möglichkeit, mehrere Asylgesuche zu stellen, und damit sogenannter Asyltourismus ausgeschlossen 

wird. Das Dublin-Abkommen überträgt damit die alleinige Prüfungs- und Entscheidkompetenz an 

den Staat, in dem die betroffene Person zuerst ein Schutzgesuch eingereicht hat. In dem Fall, der 

von den Autoren der Anfrage beschrieben wird, ist der deutsche Staat für das fragliche Asylgesuch 

zuständig und hat zu diesem Zweck die Rückübernahme der Betroffenen in sein Hoheitsgebiet 

bewilligt. In der Folge ordnete das Staatssekretariat für Migration ihre Wegweisung nach Deutsch-

land an. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Wegweisung in einem Beschwerdeverfahren 

bestätigt. Der Kanton Freiburg ist zwingend angehalten, Dublin-Wegweisungen zu vollziehen, und 

kann sich dieser gesetzlichen Pflicht nicht entziehen. 

Widersetzt sich die betroffene Person wie im vorliegenden Fall ihrer Wegweisung aus der Schweiz, 

so zwingt dies den Kanton dazu, Polizeigewalt anzuwenden. Entgegen den Aussagen der Autoren 

dieser Anfrage war der Einsatz der Kantonspolizei den Umständen vollkommen angemessen. Er 
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ging im Übrigen ruhig vonstatten und gab keinerlei Anlass zu den Vorwürfen, die in der Anfrage 

fälschlicherweise gemacht werden. 

Es ist noch hervorzuheben, dass dieser besondere Fall nicht aussergewöhnlich ist. Die Kantons-

behörden haben regelmässig die Pflicht, Wegweisungen von sogenannt verletzlichen Personen zu 

vollziehen, und die Besonderheit jedes Falles wird bei den Vorbereitungen jeweils sorgfältig 

berücksichtigt. 

Demzufolge beantwortet der Staatsrat die verschiedenen Fragen wie folgt: 

1. Weshalb werden die Dublin-Abkommen strikt eingehalten, obwohl die Behörden bei verletzli-

chen Personen über einen Handlungsspielraum verfügen und die Anwendung der humanitären 

Klausel beantragen könnten? 

Die kantonale Behörde verfügt über keinerlei Handlungsspielraum, der ihr erlauben würde, aus 

welchem Grund auch immer auf eine Dublin-Wegweisung zu verzichten. 

Die Entscheidkompetenz liegt gemäss den Artikeln 31a Abs. 1 Bst. b des Asylgesetzes (AsylG) und 

29a der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (AsylV 1) ausschliesslich beim Staatssekretariat 

für Migration. 

Es trifft zwar zu, dass die Dublin-Verordnung in Artikel 17 Par. 1 eine Ermessensklausel vorsieht, 

die es den Mitgliedstaaten erlaubt, die Prüfung eines an sie gerichteten Antrags auf internationalen 

Schutz zu übernehmen, auch wenn sie nach den in der Verordnung festgelegten Kriterien nicht 

dafür zuständig sind. Die Klausel ist jedoch nur dann verbindlich, wenn die Überstellung in den 

zuständigen Mitgliedstaat die völkerrechtlich geschützten Grundrechte der gesuchstellenden Person 

verletzen würde. Da die Dublin-Staaten alle das Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstel-

lung der Flüchtlinge, die Europäische Menschenrechtskonvention und das internationale Überein-

kommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-

gende Behandlung oder Strafe unterzeichnet haben, ist die Anwendung dieser Klausel wegen 

Verletzung einer völkerrechtlichen Bestimmung äusserst selten. 

Abgesehen von diesem Fall sieht auch Artikel 29a Abs. 3 AsylV 1 die Möglichkeit vor, die Ermes-

sensklausel aus humanitären Gründen anzuwenden. In diesem Fall kann das Staatssekretariat für 

Migration das Gesuch ebenfalls behandeln. Es hält sich dabei an die restriktive Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts. Im Gegensatz zu dem, was die Autoren der Anfrage glauben machen, 

wussten die Bundesbehörden demnach genau über die Umstände des Falles Bescheid, als sie die 

Rückführung nach Deutschland anordneten, da die erforderlichen Betreuungs- und Schutzmassnah-

men dort gewährleistet sind. 

Der Kanton verfügt hingegen nicht über die Kompetenz, beim Staatssekretariat für Migration die 

Anwendung der Ermessensklausel zu beantragen, sei dies, weil er eine Verletzung der Grundrechte 

befürchtet, oder aus humanitären Gründen. 

Im Asylbereich ist der Zuweisungskanton nur Befehlsempfänger. Er ist deshalb verpflichtet, 

Wegweisungsverfügungen zu vollziehen (Art. 46 Abs. 1 AsylG). Das Staatssekretariat für 

Migration überwacht den Vollzug und erstellt zusammen mit den Kantonen ein Monitoring des 

Wegweisungsvollzugs (Art. 46 Abs. 3 AsylG). 
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2. Weshalb berücksichtigen die eidgenössischen und kantonalen Behörden nicht die Verletzlichkeit 

von Asylsuchenden, bevor sie eine Wegweisung verfügen? 

Wie oben erwähnt prüfen die Behörden vor jedem Wegweisungsentscheid die fallspezifischen 

Besonderheiten. 

3. Welche wirtschaftlichen Sanktionen riskiert der Kanton genau, wenn er eine vom Bund verfügte 

Wegweisung nicht vollzieht? Werden die Sanktionen systematisch verhängt und sind sie wichti-

ger als der Schutz der Menschenwürde? 

Gemäss dem revidierten und in der Volksabstimmung vom 5. Juni 2016 genehmigten Asylgesetz 

kann der Bund bereits ausgerichtete Pauschalabgeltungen nach Artikel 88 dieses Gesetzes und nach 

den Artikeln 55 und 87 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) zurück-

fordern, wenn ein Kanton die Vollzugsaufgaben gemäss Artikel 46 AsylG nicht oder nur mangel-

haft erfüllt und keine entschuldbaren Gründe vorliegen (Art. 89b Abs. 1 AsylG). 

Führt die Nichterfüllung oder die mangelhafte Erfüllung von Vollzugsaufgaben nach Artikel 46 

AsylG zu einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer der betroffenen Person in der Schweiz, so kann 

der Bund darauf verzichten, die entsprechenden beim Kanton anfallenden Kosten durch Pauschal-

abgeltungen nach Artikel 88 dieses Gesetzes und nach den Artikeln 55 und 87 AuG zu entschädigen 

(Art. 89b Abs. 2 AsylG). 

Verzichtet ein Kanton darauf, eine bestimmte, dem Dublin-Abkommen unterliegende Wegweisung 

zu vollziehen, so wird der Fall damit faktisch in das nationale Asylverfahren überführt. Konkret 

kann dies dazu führen, dass der Bund beschliesst, dem Kanton für die betroffene Person keinerlei 

Subventionen mehr auszurichten (weder Gesamtpauschalen, noch Nothilfepauschalen, noch 

Integrationspauschalen), und dies unabhängig vom Ausgang des Verfahrens (Abweisung des Asyl-

gesuchs, Gewährung des Flüchtlingsstatus oder vorläufige Aufnahme). Gemäss einer Schätzung des 

Kantonalen Sozialamts, die auf einem 18 Monate dauernden Verfahren basiert, könnte eine solche 

Geldstrafe für den Kanton Freiburg eine wesentliche finanzielle Mehrbelastung bedeuten: 

 für eine Einzelperson, die schliesslich provisorisch aufgenommen wird: bis zu 130 000 Franken; 

 für eine Einzelperson, die schliesslich als Flüchtling anerkannt wird: bis zu 93 300 Franken; 

 für eine/n einzelne/n abgewiesene/n Asylsuchende/n: bis zu 32 600 Franken. 

Der Kanton Freiburg ist einer solchen Strafe bisher entgangen, indem er seine gesetzlichen 

Verpflichtungen erfüllt hat. Würde er beschliessen, eine vom Bund angeordnete Wegweisung nicht 

zu vollziehen, so würde er sicherlich sanktioniert. 

Die Achtung der Menschenwürde ist bei der Behandlung jedes einzelnen Falles gewährleistet und 

der Vollzug von Wegweisungen trotz der Weigerung der betroffenen Personen, ihrer Pflicht, die 

Schweiz zu verlassen, nachzukommen, kann nicht als Verletzung dieser Würde angesehen werden. 

Der Verzicht auf den Vollzug aller Wegweisungen von renitenten Asylsuchenden wäre hingegen 

unzulässig in einem demokratischen Staat, dessen Volk seine Migrationspolitik selbst gewählt hat. 

Im vorliegenden Fall verschweigen die Urheber der Anfrage zudem, dass die betroffene Person die 

Möglichkeit hatte, ohne jeglichen Polizeieinsatz unter den bestmöglichen Bedingungen nach 

Deutschland zurückzukehren, wobei sie ein Mitarbeiter des Amts für Bevölkerung und Migration 
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(BMA) bis zur Grenze begleitet hätte. Mit ihrer Weigerung, die Schweiz zu verlassen, wies die 

Betroffene jedoch jeden entsprechenden Vorschlag zurück. Einzig aufgrund dieser anhaltenden 

Weigerung musste die Betroffene in Polizeigewahrsam genommen werden, da es keine andere 

Lösung gab. 

4. Weshalb setzt sich der Kanton im Fall von verletzlichen Personen beim Bund nicht für 

Aufenthaltsbewilligungen aus humanitären Gründen ein? Dieser kann nämlich einseitig und 

nach Belieben die Ermessensklausel der Dublin-Abkommen aktivieren. 

Wie oben erwähnt verfügt der Kanton nicht über die Kompetenz, beim Staatssekretariat für 

Migration (SEM) die Anwendung der Ermessensklausel zu beantragen. Wenn der Kanton eine 

solche Anfrage erhält, empfiehlt er den betroffenen Personen, ihre Gründe in einem Wiedererwä-

gungsgesuch direkt bei der Bundesbehörde geltend zu machen. Der Staatsrat betont in diesem 

Zusammenhang, dass die betroffenen Kantonsbehörden (die Sicherheits- und Justizdirektion und 

das Amt für Bevölkerung und Migration) weder Zeit noch Aufwand scheuen, um all die Anfragen 

zu beantworten, die sie von den Anwältinnen und Anwälten der betroffenen Personen erhalten, oder 

von Drittpersonen aus der Zivilgesellschaft, die an sich über keinerlei Mandat verfügen, das ihnen 

erlauben würde, im Namen dieser Personen zu handeln. 

5. Weshalb wurden bei der Wegweisung der oben genannten Asylsuchenden solche Zwangsmass-

nahmen angewendet? 

Es wurde bereits gesagt, dass die betroffene Person die Möglichkeit hatte, ohne jeglichen Polizei-

einsatz unter den bestmöglichen Bedingungen nach Deutschland zurückzukehren, wobei sie ein 

Mitarbeiter des BMA bis zur Grenze begleitet hätte. Einzig weil sie sich ihrer Abreise aus der 

Schweiz widersetzte, musste die Betroffene in Polizeigewahrsam genommen werden, da es keine 

andere Lösung gab. 

Im Übrigen entspricht die Beschreibung des Polizeieinsatzes in der Anfrage überhaupt nicht dem 

tatsächlichen Verlauf. 

Trotz der Anwendung von Polizeigewalt, die der Vollzug der Wegweisung einer renitenten Person 

erfordert, wurde wie bei jeder Zwangsausschaffung alles unternommen, damit die Abholung durch 

die Polizei so gut wie möglich verläuft und um jede Gefahr einer unüberlegten Reaktion der 

Betroffenen, die ihr selbst oder ihrem Kind geschadet hätte, ausschliessen zu können. Ein Mitar-

beiter des BMA, der alle in diesem Fall verfügten Entscheide des Bundes kannte, war ebenso 

anwesend wie eine Übersetzerin und ein Arzt. Der Arzt war nicht nur anwesend, als die Betroffene 

in Polizeigewahrsam genommen wurde, sondern auch bei der Überstellung der Familie an den 

Flughafen Zürich. 

Dass der Einsatz so früh am Morgen stattfand, hat einerseits mit den Erfordernissen zu tun, die bei 

den verschiedenen Schritten für eine erfolgreiche Zwangsausschaffung zu berücksichtigen sind, 

aber auch und vor allem mit den zeitlichen Vorgaben des Dublin-Staates, der die betroffene Person 

in sein Hoheitsgebiet rückübernehmen sollte: Die Rückübernahme muss grundsätzlich spätestens 

um 14 Uhr mit einem begleiteten Flug zu dem vom rückübernehmenden Staat bestimmten Ort 

erfolgen. Im vorliegenden Fall wurde die Einsatzzeit auf 4 Uhr festgelegt, weil das Flugzeug um 

9.05 Uhr abhob und weil zuvor die persönlichen Sachen der Betroffenen gepackt und diese zum 

Flughafen gefahren werden mussten. 
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Der Einsatz selbst bereitete keinerlei Probleme. Drei (und nicht acht) Polizeibeamte in zivil 

(darunter eine Frau), die über die Wohnungsschlüssel verfügten, betraten diskret das Schlafzimmer, 

um es zu sichern. Nachdem sie der Mutter und ihrem Kind genügend Zeit zum Aufwachen gelassen 

hatten, erklärten die Polizisten mit Hilfe der Übersetzerin die Situation. Während des gesamten 

Einsatzes wurde die Mutter nie mit Handschelle gefesselt. Sie konnte sich im Gegenteil um ihren 

Sohn kümmern, der weder schrie noch weinte. Das Kind bekam in Ruhe sein Fläschchen und die 

Mutter erhielt vom Arzt ihre Medikamente. Die persönlichen Sachen der Familie wurden sorgfältig 

zusammengesucht, unter anderem das Essen für das Kind, ein Vorrat an Medikamenten für die 

Mutter für zehn Tage, das Arztzeugnis und Bargeld im Wert von 100 Franken. Um 4.50 Uhr fuhr 

der Konvoi in Richtung Flughafen Zürich los. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Mutter am Flughafen Zürich beim Transport vom 

Polizeiposten zum Flugzeug auf dem Rollfeld eine leichte Krise hatte. Sie musste vorübergehend 

gefesselt werden (mit Stoffutensilien und nicht mit Handschellen), bevor sie zu ihrem Sohn in das 

Flugzeug steigen konnte. In Deutschland wurde die Familie nach dem vorgesehenen Verfahren den 

lokalen Behörden übergeben. 

Das Bild einer gewaltsamen Aktion mit Tränen und Geschrei und unter Missachtung der 

Verletzlichkeit von Mutter und Kind ist also völlig falsch. 

6. Weshalb haben die Schweizer Behörden mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet, 

indem sie die Asylsuchende in dieselbe Region zurückwiesen, aus der sie geflohen war, obwohl 

ihnen der besondere Schweregrad des oben beschriebenen Falles bekannt war (Gewalt in 

Partnerschaft und Familie, psychische Verletzlichkeit aufgrund der erlittenen Traumata und 

Selbstmordgedanken)? 

Wie bereits gesagt verfügt der Kanton beim Vollzug von Dublin-Wegweisungen über keinerlei 

Handlungsspielraum. Da es sich um einen medizinischen Fall handelte, kündigte das Staatssekreta-

riat für Migration den deutschen Behörden die bevorstehende Ausschaffung zwei Wochen vorher an 

und informierte sie über die erwähnten Beschwerden und die laufende Behandlung. Die Angaben 

stützten sich auf einen Arztbericht des Freiburger Netzwerks für psychische Gesundheit (FNPG), 

der vom BMA übersetzt und den deutschen Behörden übermittelt wurde. Die Befürchtungen, 

welche die Asylsuchende in der Schweiz namentlich zu ihrem Mann geäussert hatte, wurden in 

diesem Bericht ausreichend erwähnt. Die deutschen Behörden waren also darüber informiert und in 

der Lage, die nötigen Massnahmen zu treffen. 

27. Februar 2018 
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